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Bekanntmachung zur Wahl der Mitglieder der Vertreterversammlung der 

Kassenzahnärztlichen Vereinigung Berlin 

 

I.  

1. Im Sonderrundschreiben vom 18.01.2022 unter III. sind Hinweise zum Einreichen von 

Wahlvorschlägen gegeben worden. Diese Wahlvorschläge sind in der Zeit  

von Dienstag, 15.03.2022, bis Dienstag, 05.04.2022, spätestens 18 Uhr 

beim Wahlausschuss einzureichen. 

 

2. Die für Form und Inhalt der Wahlvorschläge zu beachtenden Vorschriften sind in § 9 der 

Wahlordnung aufgeführt und zusätzlich im oben genannten Sonderrundschreiben wie-

dergegeben. 

II. 

1. Die zugelassenen Wahlvorschläge gibt der Wahlausschuss gemäß § 11 der Wahlordnung 

rechtzeitig nach dem Einreichen von Wahlvorschlägen bekannt. 

 

2. Es wird darauf hingewiesen, dass die Wahlvorschläge einmal die Gelegenheit erhalten, auf 

Kosten der KZV Berlin Wahlwerbeschreiben von maximal vier Seiten an die Wahlberech-

tigten zu richten. Die Wahlwerbeschreiben sind dem Wahlausschuss bis spätestens 

am Dienstag, 19.04.2022, 16 Uhr 

zu übermitteln. Der Wahlausschuss veranlasst dann, dass die Wahlwerbeschreiben ge-

sammelt  

am Montag, 25.04.2022, 

durch die KZV Berlin versandt werden. Bis zu zwei weitere Aussendungen können die zu-

gelassenen Wahlvorschläge auf eigene Kosten unter Verwendung des Adressermittlungs-

verfahrens der KZV Berlin vornehmen. In diesem Fall sind die Wahlwerbeschreiben in an-

gemessener Zahl verschlossen und ausreichend frankiert der Poststelle der KZV Berlin zu 

übergeben. Auf Wunsch eines Wahlvorschlages kann dessen Wahlwerbeschreiben alter-

nativ auch elektronisch versandt werden. 

III. 

1. Die Wahlunterlagen (Wahlbriefe) werden am 30.05.2022 vom Wahlausschuss an die 

Wahlberechtigten versandt. 

 

2. Die Wahlfrist läuft  

von Dienstag, 07.06.2022, bis Dienstag, 21.06.2022, spätestens 18 Uhr 

d. h., dass die Wahlbriefe innerhalb des genannten Zeitraums beim Wahlausschuss einge-

gangen sein müssen. 

 

VOM 8. FEBRUAR 2022 
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IV. 

Die Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des Wahlergebnisses (§ 16 der Wahlordnung) 

findet statt   

am Mittwoch, 22.06.2022, 10 Uhr 

in den Räumen der KZV Berlin. An dieser Sitzung dürfen Wahlberechtigte und Pressevertreter 

teilnehmen. 

Ihre Ansprechpartnerin in der Geschäftsstelle des Wahlausschusses erreichen Sie unter 

Name Telefon E-Mail 

Frau Maaß 89004-122 wahlausschuss@kzv-berlin.de 

 

Der Wahlausschuss 

 

 

Dr. Ralf Großbölting 

Wahlleiter 
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